
Allgemeine Lieferbedingungen (Deutschland) 
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I. Allgemeines / Geltungsbereich 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten für alle gegenwärtigen und künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten diese Bedingungen 
als angenommen. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht 
ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen. 
II. Angebot und Vertragsschluss 
l. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen und 
Aufträge gelten nur dann als angenommen, wenn diese schriftlich bestätigt 
werden oder die Lieferung erfolgt. 
2. Auftragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Vereinbarung. 
3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn dies schriftlich vereinbart wird. 
4. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen 
Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentumsrechts-, Urheber- sowie sonstige 
Schutzrechte vor. Der Käufer darf diese nur mit unserer schriftlichen 
Einwilligung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als 
vertraulich gekennzeichnet haben. 
III. Preise 
Die im Angebot angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich, 
sofern nicht anders vereinbart, ab Lager ohne Verpackung. 
IV. Zahlungsbedingungen 
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Wir sind berechtigt, trotz anders 
lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen, und werden den Käufer über die Art der erfolgten 
Verrechnung informieren. 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen 
können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der 
Scheck eingelöst wird. 
3. Gerät der Käufer in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. 
4. Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in 
Frage stellen, dieser insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine 
Zahlungen einstellt, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu 
stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle 
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
5. Die Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen wegen etwaiger von 
uns bestrittener Gegenansprüche des Käufers sind nicht statthaft. 
V. Liefer- und Leistungszeit 
1. Verbindliche Liefertermine und -fristen bedürfen der Schriftform. 
2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, 
die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, witterungsbedingte 
Ausfälle, Aussperrung, behördliche Anordnung  usw., auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten), haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie 
berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach 
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. 
4. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, 
so kann der Käufer hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die 
genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer 
unverzüglich benachrichtigt haben. 
5. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu 
vertreten haben oder uns in Verzug befinden, hat der Käufer Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom 
Verzug betroffenen Lieferungen. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober 
Fahrlässigkeit. 
6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit 
dies für den Käufer zumutbar ist, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung 
ist für den Käufer nicht von  Interesse. 
7. Wird der Versand der Lieferung auf Wunsch des Käufers um mehr als zwei 
Wochen nach dem vereinbarten Termin oder, wenn kein Termin vereinbart war, 
der Anzeige der Versandbereitschaft des Verkäufers verzögert, können wir 
pauschal für jeden Monat (ggf. zeitanteilig) ein Lagergeld in Höhe von 0,5% des 
Preises des Liefergegenstandes, höchstens jedoch 5% berechnen. Dem Käufer ist 
der Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. Wir behalten uns vor, einen höheren Schaden geltend zu 
machen. 
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VI. Gewährleistung 
1. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir zunächst zur 
Nachbesserung berechtigt. Der Käufer hat uns hierfür eine angemessene Frist zu  
setzen. 
2. Wir tragen im Falle der Mangelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, 
soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem 
anderen Orte als dem Erfüllungsort befindet. 
3. Stellt sich heraus, dass die geltend gemachten Mängelansprüche unberechtigt 
sind, hat der Käufer uns die durch die Prüfung und den Transport entstandenen 
Kosten zu ersetzen. 
4. Schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl 
Herabsetzung des vereinbarten Preises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 
Die Nachbesserung gilt nach zwei vergeblichen Versuchen der Mängelbeseitigung 
als fehlgeschlagen. 
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
6. Ansprüche wegen Mängeln gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu 
und sind nicht abtretbar. 
7. Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren nach einem Jahr. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Käufer von den Anspruch begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen konnte. 
VII. Eigentumsvorbehalt für gelieferte Waren 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den 
Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden uns folgende Sicherheiten gewährt, die 
wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die 
Forderungen um mehr als 20% übersteigt: 
2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets 
für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) 
Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, 
dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig 
(Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum 
unentgeltlich. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als 
Vorbehaltsware bezeichnet. 
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. 
Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte 
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer 
bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfange an uns ab. Wir ermächtigen ihn 
widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnungen im 
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. 
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird 
der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, 
damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit die uns in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht 
von dem Dritten erlangt werden können, haftet hierfür der Käufer. 
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - 
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware 
herauszuverlangen. 
VIII. Haftung 
1. Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, 
einschließlich unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede 
Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte 
Aufwendungen, aus Schadenersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare 
und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein von uns 
garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche 
Schäden abzusichern. 
3. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen l und 2 gelten 
nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind 
sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 
4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
IX. anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Leistungen, Lieferungen und Zahlungen 
(einschließlich Scheck- und Wechselklage) sowie alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten ist Bautzen. 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. 


